
Gehilfen das voluntative Element meist gänzlich fehle und
somit nur bewusste Fahrlässigkeit vorliege. Dieses „es wird
schon nichts passieren“ wird aber in der Regel nur in Bezug
auf die Rauschtat gegeben sein, bzgl. des Rauschs selbst kann
ohne weiteres auch dolus eventualis, im Einzelfall sogar dolus
directus vorliegen, wie ja auch der Ausgangsfall vor Augen
führt. Die Bejahung des Vorsatzes bereitet indes also keinerlei
Schwierigkeiten und ist somit in keinster Weise geeignet, die
Teilnahmestrafbarkeit einzuschränken. Vielmehr führt gerade
die Weite des dolus eventualis zu eben jener unangemessenen
Ausdehnung der Strafbarkeit, die hier zur Diskussion steht.

C. FAZIT UND RECHTSPOLITISCHE WÜRDIGUNG
Im Ergebnis lässt sich somit dogmatisch kein haltbarer An-
knüpfungspunkt für eine wertungsmäßig durchaus wün-
schenswerte Einschränkung der Beihilfestrafbarkeit finden.
Allgemein lässt sich auch festhalten, dass die verbreiteten
Restriktionsbemühungen schlicht der vorherrschenden Klas-
sifizierung des Vollrauschs als abstraktem Gefährdungsdelikt
widersprechen,49 denn wie oben gezeigt, bedarf es zu einer
wirkungsvollen Sicherstellung des von § 323 a StGB ge-
schützten Rechtsguts auch einer durchgreifenden Beihilfe-
strafbarkeit.

Sicherlich gilt es, gegen Wirte und Veranstalter vorzugehen,
die mit Flatrate-Partys oder Ähnlichem insbesondere Jugend-
liche und Heranwachsende zu Alkoholexzessen regelrecht
verführen. Doch sollten die Instrumente hierfür gaststätten-

rechtliche Untersagungen bzw. Beschränkungen sein. Ob hier
wirklich eine strafrechtliche Dimension erreicht werden muss,
erscheint doch zweifelhaft. Um eine unangemessene und von
der (Un)Rechtsauffassung der Bevölkerung auch nicht getra-
gene maßlose Strafausdehnung zu vermeiden, ist der Gesetz-
geber gefordert. Strafe muss immer auch Ausdruck des Be-
dürfnisses nach Normbestätigung unter den mit der Tat kon-
frontierten Mitbürgern bleiben.50 Er sollte endlich die, mit
Gesetz vom 24.11.193351 geschaffene und seit jeher umstritte-
ne, Fehlkonstruktion des § 323 a StGB entfernen und sich
vielmehr zu einer Kodifizierung des Ausnahmemodells im
Rahmen der actio libera in causa durchringen. § 323 a StGB
pönalisiert zwar abstrakt das Sichberauschen an sich, stellt es
aber freilich nur dann tatsächlich unter Strafe, wenn es sich
durch eine Rauschtat konkret als gefährlich erwiesen hat. Man
sieht also deutlich, was von der eigentlichen Intention her
strafbewährt sein soll.

Das schüfe eine in sich konsistente strafrechtliche Dogma-
tik und hätte den weiteren Vorteil, dass gesellschaftlich akzep-
tierte Verhaltensweisen weiterhin sozialadäquat und Strafwür-
diges weiterhin strafbewährt bliebe.

49 So auch ausdrücklich NK-StGB/Paeffgen Nomos Kommentar zum StGB, 3. Aufl.
2010, § 323 a Rn. 66.

50 Streng ZStW 92 (1980), 637 ff.; ders. ZStW 101 (1989), 273 ff.; ders. NStZ 1995, 161
(162).

51 RGBl. I S. 999.
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& SACHVERHALT
Im März 2009 wollte A sein altes Auto verschrotten und sich mithilfe der sog. Umweltprämie
einen Neuwagen kaufen. Laut der Richtlinie zur Förderung des Absatzes von Personenkraft-
wagen ist das Hauptziel der Umweltprämie (auch: Abwrackprämie), die Schadstoffbelastung
im Straßenverkehr dadurch zu reduzieren, dass Altfahrzeuge durch umweltschonende Neu-
fahrzeuge ersetzt werden. Zu diesem Zwecke wird Neuwagenkäufern eine Prämie in Höhe
von 2.500 € ausgelobt, wenn sie im Gegenzug ihr Altfahrzeug, das mindestens neun Jahre alt
sein muss, verschrotten. Dies ist durch einen Abwrack-Nachweis der Behörde gegenüber
nachzuweisen.

Nachdem er einen Neuwagen bestellt hatte, fuhr er zum Schrotthändler B, um dort sein
Auto verschrotten zu lassen. Auf dem Weg dorthin kam ihm der Gedanke, wie er noch mehr
Geld für sich herausschlagen könnte. Sodann unterbreitete er dem B folgendes Angebot:
Dieser solle ihm einen falschen Abwrack-Nachweis zur Vorlage bei der zuständigen Behörde
ausstellen. Statt es in die Schrottpresse zu geben, werde er einen Käufer für das noch gute
Fahrzeug finden, der es sodann nach Afrika verschiffen werde. Den Kaufpreis (1.000 €) wolle
er mit B teilen. Daraus ergebe sich für alle Beteiligten eine Win-win-Situation. A und B hätten

* Der Autor ist Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Rostock. Der
erste Teil des Sachverhalts war Bestandteil der Klausur im universitären Teil des Staatsexamens im strafrechtlichen Schwerpunkt an
der Universität Rostock im SS 2010.
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je 500 € mehr in der Tasche, die heimische Autoindustrie werde durch den Neuwagenkauf
angekurbelt und die Umwelt gewinne auch, weil die Autos in Afrika noch älter sind und noch
mehr Schadstoffe ausstoßen als deutsche Autos. Außerdem sei es ökologischer Unfug, ein
noch gutes Fahrzeug zu verschrotten statt es weiterzufahren. Bei so vielen guten Argumenten
wird B schwach und geht auf den Plan ein. Noch im März zahlt A die 500 € aus dem Verkauf
des Autos an B aus. Im Herbst 2009 wird die Abwrackprämie an A ausgezahlt. Andere
Antragsteller, die ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschrottet haben, gehen leer aus, weil die
von der Bundesrepublik zur Verfügung gestellten Mittel, wie für alle vorhersehbar, nicht für
alle Antragsteller ausreichten.

1. Wie haben sich A und B strafbar gemacht? Nebenstrafrecht bleibt außer Betracht.
Eventuell erforderliche Strafanträge sind gestellt.

2. A wird wegen dieser und anderer Taten angeklagt. In der Hauptverhandlung kommt es
zu einer Verständigung, A soll gestehen, dafür stellt ihm die Strafkammer eine „bewährungs-
fähige Strafe“ in Aussicht. Staatsanwaltschaft und Verteidigung vereinbaren im Einvernehmen
mit A außerdem, unmittelbar nach der Urteilsverkündung Rechtsmittel einzulegen und diese
sogleich wieder zurückzunehmen. Alles wird ordnungsgemäß protokolliert und es kommt wie
verabredet. Zwei Wochen später reut den A seine Entscheidung. Kann er das Urteil jetzt noch
anfechten?

& LÖSUNG

A. DIE ABWRACKPRÄMIE

I. Strafbarkeit des A

1. § 264 I Nr. 1 StGB
Subventionen im Sinne der Vorschrift sind nach § 264 VII StGB nur Leistungen an Betriebe
oder Unternehmen, A ist aber Privatmann.

2. § 263 I StGB zulasten des Staates

a) Tatbestandsmäßigkeit
aa) objektiver Tatbestand. Der Wortlaut der Vorschrift ist missglückt. Erforderlich ist
zunächst eine Täuschung, d.h. eine unwahre Tatsachenbehauptung (Fahl/Winkler Definitionen
und Schemata Strafrecht, 4. Aufl. 2011, § 263 Rn 2). Hier hat A dem Sachbearbeiter der
zuständigen Behörde gegenüber durch Vorlage des Abwrack-Nachweises behauptet, sein
Altfahrzeug verschrottet zu haben. In Wahrheit wurde das Auto nach Afrika verkauft. Eine
Täuschung liegt damit vor. Entsprechend irrte – Irrtum ist eine Fehlvorstellung über Tatsachen
(Fahl/Winkler Definitionen, § 263 Rn. 3) – der Sachbearbeiter, als er über das Vermögen der
Bundesrepublik Deutschland verfügte. Verfügung ist jedes Handeln, Dulden oder Unterlassen,
das sich unmittelbar vermögensmindernd auswirkt (Fahl/Winkler Definitionen, § 263 Rn. 5).
Dieses Handeln liegt hier in der Auszahlung der Abwrackprämie an A im Herbst 2009. Weiter
müsste ein Vermögensschaden entstanden sein. Der Begriff setzt sich zusammen aus Vermögen
und Schaden – wobei (Vermögens)Schaden als der negative Saldo definiert werden kann, der
sich bei einem Vergleich der Vermögensmassen mit und ohne das schädigende Ereignis ergibt
(Fahl/Winkler Definitionen, § 263 Rn. 6).

Doch dazu muss erst einmal feststehen, was unter „Vermögen“ zu verstehen ist (Fahl/
Winkler Meinungsstreite Strafrecht BT/2, 2011, § 263 Rn. 16). Darüber wird nämlich heftig
gestritten (siehe dazu Fahl JA 1995, 198 [199 f.]). Einer Meinung zufolge ist „Vermögen“ nicht
statisch zu verstehen, sondern als Potenz (wie in „etwas zu tun vermögen“) oder Möglichkeit
(sog. dynamischer Vermögensbegriff); erfasst ist danach nicht nur das „Ärmer-Werden“,
sondern auch das „Nicht-Reicher-Werden“ (Eser GA 1962, 289 [298]; zust. Franzheim/Krug
GA 1975, 97 [103]). Man müsste also fragen, ob die Bundesrepublik Deutschland an Vermögen
„ärmer“ geworden ist (weil sie mit dem Geld nichts Sinnvolleres mehr anfangen kann) oder ob
sie sogar „reicher“ geworden ist (weil der Neuwagenkauf des A der Bundesrepublik sogar
Steuereinnahmen und damit neue Möglichkeiten verschafft hat).

Nach der Lehre vom sog. personalen Vermögensbegriff (Otto Die Struktur des strafrecht-
lichen Vermögensschutzes, 1970, S. 51 ff.; ders. Grundkurs StrafR, Die einzelnen Delikte, 7.
Aufl. 2005, § 51 Rn. 59 ff.) ist ohnehin nur der persönliche Nutzen, den jemand von etwas hat,
entscheidend. Einen objektiven Wert gebe es gar nicht. Hiernach wäre zu eruieren, was sich die
Bundesrepublik Deutschland von der Auszahlung der Abwrackprämie an Aversprochen hat.

Nach der h.M. ist das Vermögen – im Ausgangspunkt – rein wirtschaftlich nach dem
Geldwert zu bestimmen (sog. ökonomischer Vermögensbegriff). Vermögen ist danach die
Summe aller geldwerten Positionen, denen wirtschaftlicher Wert zukommt – und die nicht

Subventionsbegriff

Vermögensbegriffe
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